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Strukturbogen psychiatrischer und psychosomatischer  Einrichtungen  
 
 
Sehr geehrter Herr Fink,  
 
in unserem Arbeitskreis sind die Chefärztinnen und Chefärzte der etwa 200 Kliniken für 
Psychiatrie und Psychotherapie an Allgemeinkrankenhäusern in Deutschland zusammen-
geschlossen. Nicht wenige unserer Häuser waren an der Einführung der DRG’s beteiligt.  
 
Es ist für uns nicht erkennbar, auf welcher fachlichen Grundlage der Strukturbogen ent-
wickelt wurde. Es ist aber zu befürchten, dass dieser Strukturbogen keine sachgerechte 
Kalkulation ermöglicht.  
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Dazu einige Beispiele.  
 

1. Bei den Fachabteilungsschlüsseln nach § 301 SGB V bleibt nur die Möglichkeit 
Tageskliniken als Einheit zu verschlüsseln. Verschiedene Kliniken haben aber zwei 
oder drei Tageskliniken an unterschiedlichen Standorten und wieder andere Kliniken 
bieten teilstationäre Behandlungen auch auf den Stationen an.  
Entsprechendes gilt für ambulante Behandlungen, die an vielen Kliniken integriert auf 
der Station durchgeführt werden, was im Sinne sektorübergreifender Behandlung 
fachlich und im Sinne eines ressourcensparenden Einsatzes sinnvoll ist. 
 

2. Zu „Schwerpunkten der Fachabteilungen“: 
- In vielen Kliniken gibt es nur offen geführte Stationen, die „geschlossene  

Unterbringungen“ im Wege personalintensiver Betreuung sicherstellen und 
dadurch die therapeutische Effizienz verbessern. Wie wird das in dem 
Strukturbogen berücksichtigt?  

- Die Differenzierung zwischen Suchtmedizin und Entgiftung lässt sich fachlich 
nicht begründen.  

- Die psychiatrischen Diagnosen sagen wenig aus über den Ressourcen-
verbrauch bei einer psychiatrischen Krankenhausbehandlung. Wie ist denn 
die Zuordnung von Doppeldiagnosen, z. B. Alkoholabhängigkeit und 
Depression, Polytoxikomanie und Schizophrenie im Strukturbogen 
vorgesehen?  

-  Wie soll im Strukturbogen mit gerontopsychiatrischen Patienten verfahren 
werden, z. B. wenn ein Patient 65 Jahre oder älter ist und primär suchtkrank 
oder primär an einer Schizophrenie erkrankt ist? 

 
3. Die Fragen zum Punkt „Angaben zur psychiatrischen Institutsambulanz“ sind unklar. 

Möchten Sie wissen, wie viele Patientinnen oder Patienten jeweils über die 
Institutsambulanz in die stationäre bzw. teilstationäre Behandlung überwiesen 
wurden? Für welche Kalkulation ist diese Angabe erforderlich?  
 

4. Die „patientenbezogene Leistungserfassung therapeutische Bereiche“ wird so zu 
Verkürzungen und Fehlbewertungen führen. Wie soll der Bogen erfassen, wenn z. B. 
Musiktherapie in der Schmerzambulanz eingesetzt wird oder z. B. Logopädie sowohl 
ambulant, tagesklinisch als auch stationär durchgeführt wird? 

 
Die Mitglieder unseres Arbeitskreises sind der Auffassung, dass mit dem vorgeschlagenen 
Strukturbogen die Fachabteilungen (Angaben zu den Falldaten Pkt. 1) und Schwerpunkte 
(Angaben zu den Falldaten Pkt. 2) unangemessen beschrieben werden und zu 
Fehlkalkulationen führen. In vielen unserer Kliniken werden ambulante, teilstationäre und 
stationäre Leistungen in der gleichen Struktureinheit, z. B. auf einer Station, für Patienten 
mit unterschiedlichen Diagnosen, unterschiedlichem Alter von der gleichen 
Mitarbeitergruppe erbracht. Flexible und personenbezogene Behandlungspfade sind nicht 
an eine bestimmte räumlich und formal abgrenzbare Behandlungsstruktur gebunden. Sie 
stellen aber aus fachlicher Sicht eine sehr gute Organisationsform der Versorgung für viele 
Patienten dar, die der Fragmentierung von Gesundheitsleistungen entgegenwirkt. Diese 
Struktur kann mit dem versendeten Strukturfragebogen nicht abgebildet werden.  
Gänzlich unzureichend wird die Erfassung der Struktur, wenn eines der für den 
Ressourcenverbrauch bedeutsamsten Merkmale, nämlich die Regel- und Pflichtversorgung 
für einen Bezirk, gar nicht erfasst wird. 
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Wir sind der Auffassung, dass der Strukturbogen in seiner jetzigen Form kein fachliches 
Konzept, das dem gegenwärtigen Erkenntnisstand entspricht, erkennen lässt. Er ist als 
Kalkulationsgrundlage für den unterschiedlichen Ressourcenverbrauch von medizinisch 
unterscheidbaren Patientengruppen in der Psychiatrie ungeeignet.  
 
Wir bitten dringend darum, diesen Bogen zu überarbeiten und bieten Ihnen gern unsere 
fachliche Unterstützung und Beratung an.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Gez. 
 
Prof. Dr. med. Karl H. Beine 
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